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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2019/2020 von der Rechts-
und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn als Dissertation angenommen.

Die Idee zu einer Arbeit über die Entstehung und rechtliche Gestaltung
des sich in der Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts wandelnden
Nachrichtenmarktes entwickelte sich im Kontext von zwei Forschungspro-
jekten meines Doktorvaters Professor Mathias Schmoeckel zur „Regulierung
von Wirtschaft zwischen historischer Prägung und Normierung“ sowie dem
„Recht der Industriellen Revolution“.

Ich hatte das große Glück als Mitarbeiter am Institut für Deutsche und
Rheinische Rechtsgeschichte vom zweiten Semester bis zum Abschuss des
Referendarsexamens mit Professor Schmoeckel einen akademischen Lehrer
gefunden zu haben, dem die wissenschaftliche Ausbildung und Förderung
der Studierenden eine Herzensangelegenheit ist. Die Empfehlung meiner
Aufnahme in die Studienstiftung des deutschen Volkes oder die Unterstüt-
zung der ersten Idee eines „Bonner Rechtsjournals“ sind nur zwei Beispiele
für seinen bemerkenswerten Einsatz. Ihm gilt mein besonderer Dank, nicht
zuletzt für die vorbildliche Betreuung des gesamten Dissertationsprozesses.

Frau Professorin Louisa Specht-Riemenschneider danke ich sehr für die
zügige Erstellung des Zweitgutachtens. Als Inhaberin eines Lehrstuhls für
Bürgerliches Recht, Informations- und Datenrecht hat sie sich erstmals einer
rechtshistorischen Dissertationsschrift angenommen. Daraus ist ein für mich
wertvoller, weiterführender wissenschaftlicher Diskurs zu meiner Arbeit ent-
standen, für den ich Frau Professorin Specht-Riemenschneider sehr danke.

Insgesamt haben mich auf dem langen Weg bis zum erfolgreichen Ab-
schluss des Dissertationsprojekts viele Menschen unterstützt und begleitet,
denen ich allen zu großem Dank verpflichtet bin.

Ganz besonders danke ich PD Dr. Matthias Maetschke, für die vielen
kritisch-konstruktiven Gespräche, seine Anregungen und stete Hilfsbereit-
schaft. Für das Korrekturlesen meiner Arbeit danke ich Anja Mundt ganz
herzlich.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bibliotheken und Archive, vor
allem im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem,
dem Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin-Mitte, des Thom-
son Reuters Archive in London und der Austria Presse Agentur, haben durch
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ihre außergewöhnliche Hilfsbereitschaft das Auffinden der für meine Arbeit
wichtigen Dokumente erleichtert.

Großer Dank gilt auch meiner Mutter Karin, die mich immer unterstützt
hat und einen großen Teil der Kosten für die Publikation dieser Arbeit fi-
nanziert. Meine Frau Alina hat das Dissertationsprojekt von Beginn an voll-
ständig unterstützt, obwohl es mit zeitlichen und finanziellen Einschränkun-
gen verbunden war. Durch anregende Diskussionen, motivierende Gesprä-
che, stetiges Korrekturlesen und die Lösung aller technischen Herausforde-
rungen hat sie den größten Anteil am Gelingen dieser Arbeit. Ihr gilt mein
größter Dank und ihr widme ich diese Arbeit.

Berlin, im Mai 2020
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A. Einleitung

I. Hinführung

Am Mittwoch, den 28. November 1849 publizierte die Berliner National-
Zeitung in ihrer Abendausgabe Nr. 434 auf der Titelseite folgende Mitteilung
in eigener Sache:

„Wie wir stets nach Kräften bemüht waren, das Interesse unserer geehrten Abonnenten in
jeder Beziehung wahrzunehmen, so haben wir jetzt geglaubt, im Interesse unserer Leser das
neue Kommunikations-Mittel der Telegraphie nicht unbeachtet lassen zu dürfen. Wir sind
durch ausgedehnte Verträge in den Stand gesetzt, einstweilen täglich telegraphische De-
peschen aus Paris, London, Amsterdam und Frankfurt geben zu können. Dieselben wer-
den nicht nur das kaufmännische Interesse nach allen Richtungen hin berücksichtigen,
sondern auch die wichtigsten politischen Tatsachen auf das Schnellste zur Kenntnis des
Publikums bringen. […] Wir eröffnen zu gleicher Zeit von heute bis Ende Dezember d.J. ein
neues Abonnement zum Preise von 1 Thlr“.1

Damit kündigte die National-Zeitung eine neue Dienstleistung an, die es in
dieser Form zuvor noch nicht gegeben hatte. Neben der regulären Zeitungs-
ausgabe wurde nun ein kostenpflichtiges Abonnement für den wiederkeh-
renden individuellen Bezug von telegraphisch übermittelten Nachrichten2

aus der europäischen Wirtschaft und Politik angeboten.

1 Ein Faksimile der zitierten Ausgabe findet sich bei Wilke, Publizistik 2004, S. 125
Abb. 1.

2 Die Begriffe „Nachricht“ und „Information“ werden in dieser Arbeit synonym ver-
wendet; eine entsprechende Abgrenzung wäre für die vorliegende Untersuchung nicht
zielführend, da sie die hier untersuchten Sachverhalte unnatürlich aufspalten würde; im
historischen Kontext wurde ebenfalls keine Differenzierung vorgenommen, da dort die in
den Vertragsverhältnissen vereinbarten Leistungen als konkrete Art der Dienstleistung (z.
B. „Abonnement“), als Art der Manifestation der einzelnen Nachricht bzw. Information
(z. B. „Depesche“ oder „Telegramm“) oder aber konkret bezogen auf spezifische Themen-
kategorien (z. B. „Börsenkurse“ oder „politische Nachrichten“) erfasst wurden; vgl. un-
terschiedliche Definitionsansätze bei Augsberg, Informationsverwaltungsrecht, S. 28 ff.;
He, Nachrichtenagenturen, S. 31 ff.; Hoffmann-Riem, Innovation und Recht, S. 304;
Schmidt/Beneken, Grundkurs Informatik, S. 37 ff.; Schwiesau/Ohler, Nachrichten, S. 2;
Westerbarkey, Communications 17 (1992), S. 287; zur modernen Abgrenzung von Daten
und Information im Kontext des Datenhandels m. w. N. Specht-Riemenschneider, Zivil-
rechtliche Erfassung des Datenhandels, S. 17 ff.
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Für dieses neue Angebot gründete die National-Zeitung am 29. November
1849 mit ihrem Vertriebsleiter Dr. Bernhard Wolff (1811–1879)3 in Berlin ein
eigenes Unternehmen: Wolff’s Telegraphisches Bureau. Gegenstand dieses
neuen Unternehmens war einerseits die systematische Sammlung und Auf-
bereitung von Nachrichten sowie andererseits deren Übermittlung und Ver-
trieb. Dieses grundsätzliche Geschäftsmodell wurde prägend für Unterneh-
men, die heute als „Nachrichtenagenturen“ bezeichnet werden.

Zugleich fällt das Gründungsjahr von Wolff’s Telegraphischem Bureau in
die Anfangszeit der Industrialisierung der deutschen Länder Mitte des
19. Jahrhunderts. Es ist zu beobachten, dass sich in dieser Zeit die Nachrich-
ten zu einer volkswirtschaftlichen Ressource und einem handelbaren Gut im
Sinne einer marktfähigen Ware verdichteten und sich der Nachrichtenmarkt
dadurch grundlegend wandelte.4 Diese industrielle Revolution des Nachrich-
tenmarktes fand auch außerhalb der deutschen Länder statt, wie es exem-
plarisch an der Gründung und Expansion der Nachrichtenagenturen Agence
Havas (Frankreich), Reuter’s Telegram Company (England) oder der Asso-
ciated Press (USA) sichtbar wird.

Dabei nutzten die Nachrichtenagenturen für die Informationsübermitt-
lung gleichermaßen die damals neuartige Übertragungstechnik der elektri-
schen Telegraphie. Informationen konnten damit mit einer signifikant hö-
heren Geschwindigkeit bzw. Übertragungsrate übermittelt werden als es mit
den bis dahin verbreiteten Übertragungssystemen, wie Postkutsche, Kurier
oder Brieftaube, möglich war. Dies führte auch zu einer neuen Aktualität
und Exklusivität von Informationen. Der Staat betrieb die Telegraphie als
öffentlich-rechtliche Infrastruktureinrichtung, wobei er mit privaten Unter-
nehmen wie Wolff’s Telegraphischem Bureau kooperierte.

Wolff’s Telegraphisches Bureau war insofern die erste in den deutschen
Ländern gegründete Nachrichtenagentur, die sich im Laufe der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts und des beginnenden 20. Jahrhunderts zu einem
zentralen und dominanten Akteur, zunächst auf dem deutschen, später aber
auch auf dem europäischen und internationalen Nachrichtenmarkt, entwi-
ckelte. So können auch einige Aspekte der heutigen Marktsituation letztlich
auf die Geschichte des Nachrichtenmarktes in Europa und den USA des
19. Jahrhunderts zurückgeführt werden. Die global agierenden Nachrichten-
agenturen dpa, Reuters und AFP haben ihre Wurzeln in den im 19. Jahrhun-
dert gegründeten ersten Nachrichtenagenturen (sog. „Gründeragenturen“),
wobei ein Zusammenhang zwischen der heutigen Marktmacht und den im
19. Jahrhundert geschaffenen Strukturen gesehen werden kann.5

3 Zur Person s. Feldhaus, Art. Wolff, S. 661 f.
4 Dazu vgl. bereits Schmoeckel, Industrielle Revolution, S. 14; Schadrowski, Informa-

tion als Wirtschaftsgut, S. 247 ff.
5 Vgl. Schadrowski, Information als Wirtschaftsgut, S. 247 ff.
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In diesem Kontext ist Wolff’s Telegraphisches Bureau als Unternehmen
prädestiniert für eine Untersuchung der Frage, in welchem Verhältnis die
tiefgreifenden politischen, wirtschaftlichen und technischen Veränderungen
ab Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland zur ökonomischen Entwick-
lung des Nachrichtenmarkts und seinen Akteuren standen.

Dabei stellt sich insbesondere auch die Frage der Entstehung, rechtlichen
Erfassung, Abgrenzung und Gestaltung des sich radikal wandelnden Nach-
richtenmarktes durch die Politik und den Staat mit seinem Rechtssystem und
den ihm zur Verfügung stehenden Regulierungsinstrumenten.6 Die Betrach-
tung der rechtlichen Rahmenbedingungen in Verbindung mit den individu-
alvertraglichen Beziehungen des Unternehmens zu staatlichen und privat-
wirtschaftlichen Akteuren sowie dessen innere, rechtliche Struktur kann ei-
nen weiteren wichtigen Beitrag zum Verständnis des „Rechts der Industriel-
len Revolution“7 leisten.

Umso erstaunlicher ist, dass die Genese des Nachrichtenmarkts im
19. Jahrhundert im Kontext von Wolff’s Telegraphischem Bureau bisher nicht
Gegenstand einer detaillierten rechtshistorischen Untersuchung war. Insbe-
sondere um das einzelne Unternehmen als Normadressat bildeten sich neue
Rechtsnormen und Rechtsinstitute, deren Anwendung und Wirkung sowohl
die Binnenstruktur des Unternehmens als auch die äußeren Rechtsbeziehun-
gen beeinflussten.8 Im Fall des Nachrichtenmarktes ist es also zielführend,
beobachtete (rechtliche) Phänomene in der Unternehmensgeschichte von
Wolff’s Telegraphischem Bureau in Zusammenschau mit der industriellen
Ordnung und der Rolle des Staates zu analysieren.

Dabei steht nicht die detaillierte chronologische Entwicklung von Wolff’s
Telegraphischem Bureau im Fokus, sondern es wird eine Gesamtschau der die
Entwicklung des Unternehmens flankierenden Entwicklungen und zu beob-
achtenden Phänomenen vorgenommen. Innerhalb dieses Ansatzes liegt der

6 Parallelen zu der hier formulierten Interdependenz zwischen der Entstehung eines
Marktes und der politischen Ordnung i. w. S. finden sich auch in den Thesen von Karl
Polanyi (1886–1964), der am Beispiel der Industrialisierung Englands ab dem Jahr 1834 die
Transformation in eine liberale Marktgesellschaft als Konsequenz staatlichen Handelns
sowie der damit verbundenen Herausbildung von staatlichen Institutionen auf der einen
Seite und einer Verselbstständigung der Ökonomie auf der anderen Seite wertete, s. Po-
lanyi, The Great Transformation, S. 35 ff.

7 Vgl. insb. zur Frage, ob und inwieweit die industrielle Ordnung ab Mitte des 19. Jahr-
hunderts in Deutschland auf juristischen Voraussetzungen basierte Schmoeckel, Industri-
elle Revolution, S. 4; zur Vielschichtigkeit der diesbezüglichen Forschung vgl. Maetschke,
Rechtliche Rahmenbedingungen der Industrialisierung, S. 43, mit einem Forschungsüber-
blick auf S. 44 Fn. 121; vgl. auch die Publikation von Coing (Hg.), Studien zur Entwicklung
der Industrialisierung auf das Recht.

8 Zu den neuen Produktions- und Organisationsformen der Wirtschaft vgl. Strauch,
Unternehmensrecht, S. 250.
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Schwerpunkt auf der Interaktion des Unternehmens mit der Rechtsordnung
sowie auf den Veränderungen der Rechtsordnung in ihrer Wirkung auf das
Unternehmen.9 Die Frage nach der Genese des Nachrichtenmarktes in der
Industriellen Revolution und dessen rechtliche Gestaltung unter besonderer
Berücksichtigung der Unternehmensgeschichte von Wolff’s Telegraphischem
Bureau als erster deutscher Nachrichtenagentur von 1849 bis 1914 ist Gegen-
stand dieser Arbeit und soll die beschriebene wissenschaftliche Lücke schlie-
ßen.

II. Methodischer Ansatz

In der vorliegenden Arbeit wird ein interdisziplinärer Ansatz gewählt, indem
im Sinne der Wirtschaftsrechtsgeschichte wissenschaftliche Ansätze aus
Rechtsgeschichte und Ökonomie verbunden werden.10 In diesem Kontext
werden auch technische Innovationen und Entwicklungen einbezogen und
ihre rechtliche Erfassung durch die Rechtsordnung berücksichtigt.11 Die ab
Mitte des 19. Jahrhunderts aufkommenden ökonomischen Fragen und ihre
juristischen Implikationen in Bezug auf den Nachrichtenmarkt werden unter
Berücksichtigung der rechtlichen und institutionellen Voraussetzungen für
die Entstehung und Entwicklung eines neuen Marktes wechselseitig betrach-
tet.12 Dabei kommt dem Verhältnis und Rollenverständnis zwischen den ver-
schiedenen Akteuren in Staat und Wirtschaft eine besondere Rolle zu.13

9 Dilcher/Lauda, Unternehmen 1860–1920, S. 536.
10 Vgl. zur Kombination von Ökonomie, Recht und Geschichte sowie zu den Begriffen

der „Wirtschaftsgeschichte“ und der „Wirtschaftsrechtsgeschichte“ mit den jeweiligen da-
mit verbundenen methodischen Ansätzen m. w. N. Ambrosius/Plumpe/Tilly, Wirtschafts-
geschichte, S. 10 ff.; Collin, Regulierungsrationaliäten, S. 9; Duve, KritV 2014, S. 126; Ritt-
ner, ZNR 13 (1991), S. 173 ff.; Schlosser, Neuere Privatrechtsgeschichte, S. 294 f.; Schmo-
eckel/Maetschke, Rechtsgeschichte der Wirtschaft, S. 3 ff.; vgl. zu einer modernen Rechts-
wissenschaft, die kontextoffen Interdependenzen berücksichtigt Hoffmann-Riem, Inno-
vation und Recht, S. 4; Voßkuhle, Offene Rechtswissenschaft, S. 167, 173 f.

11 Von einer „Entwicklungsverschränkung“ spricht Kloepfer, Technik und Recht, S. 17;
zum Verhältnis von Innovation und Recht im 19. Jahrhundert am Bsp. der Telegraphie s.
Scherner, ZNR 1994, S. 39 ff.

12 Zu diesem Ansatz vgl. Schmoeckel, ZRG KA 132 (2015), S. 271, 321; jedes jur. Pro-
blem weise einen ökonomischen Bezug auf, s. Gschwend, Wechselwirkung von Recht und
Wirtschaft, S. 6 ff.; vgl. auch Hentsch, Bergische Stahlgesetze (1847/54), S. 8 ff.; Maetschke,
Scheitern der Bergwerksstrafe, S. 17; zum institutionellen Ansatz i. S. e. Strukturgeschichte
s. North, Theorie des institutionellen Wandels, S. 3.

13 Vgl. m. w. N. Collin, Technikverwaltungs(rechts)geschichte, S. 317 ff.; Schmoeckel,
ZRG KA 132 (2015), S. 268 f.
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Für ein vertieftes und systematisches Verständnis der rechtlichen Voraus-
setzungen, Rahmenbedingungen und Herausforderungen eines speziellen
Wirtschaftszweiges wird mit Wolff’s Telegraphischem Bureau ein einzelnes
Unternehmen als Referenzpunkt der Untersuchung gewählt, indem seine
Geschichte mit einem Fokus auf die rechtlichen und wirtschaftlichen Fak-
toren betrachtet und analysiert wird.14 Dabei wird aber keine isolierte Be-
trachtung der Geschichte eines einzelnen Unternehmens im Sinne einer „Un-
ternehmensgeschichte“15, sondern eine breite Betrachtung der wirtschaftli-
chen und rechtlichen Rahmenbedingungen mit Bezug auf ein konkretes Un-
ternehmen,16 seine innere Verfasstheit und seine Außenbeziehungen vorge-
nommen.17

Im Fokus rechtshistorischer Untersuchungen stehen in der Regel einzelne
Gesetze, einzelne Juristen, gerichtliche oder behördliche Einzelfallentschei-
dungen, die Rechtsprechungsentwicklung oder etwa einzelne Rechtsge-
biete.18 Die Interdependenz zwischen Rechtsordnung und Wirtschaft kann
jedoch besonders bei Betrachtung eines einzelnen Unternehmens deutlich
werden. So spiegeln Unternehmen auch die sie umgebenden und formenden
wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen wieder.19 Dies gilt ins-
besondere für die Zeit der in Deutschland beginnenden Industriellen Revo-
lution ab Mitte des 19. Jahrhunderts, als sich das Großunternehmen als „prä-
gende Organisationsform der Wirtschaft“20 entwickelte und durchsetzte.21

Das Wachstum einzelner Industrieunternehmen führte sowohl zu einem ei-
genen „Industrierecht“22 als auch zu einer Dominanz auf bestimmten Märk-

14 Das Unternehmen als Ausgangspunkt rechtshistorischer Untersuchungen findet sich
u. a. bei Dilcher/Lauda, Unternehmen 1860–1920, S. 536; Nörr, Unternehmen 1880–1930,
S. 15 ff.; Strauch, Unternehmensrecht, S. 208 ff.

15 Vgl. zur Historie der „Unternehmensgeschichte“ Pierenkemper, ZUG 1 (1999), S. 13
ff.; zur str. Diskussion um die Methoden und Theorien der Unternehmensgeschichte vgl.
Pierenkemper, ZUG 1 (1999), S. 15 ff.; dazu krit. Pohl, ZUG 2 (1999), S. 150 ff.; vermit-
telnd Berghoff, ZUG 2004, S. 140; in der BWL wird z. T. primär der Sinn und Zweck der
Unternehmensgeschichte in historisch-empirischen Fallstudien gesehen, so Schneider, JNS
2002, S. 621 ff.; dagegen sieht einen Beitrag zur Dogmengeschichte Pierenkemper, JNS
2003, S. 497 ff.; krit. Jaeger, ZFU 17 (1972), S. 107 ff., 120; Kocka, Unternehmer, S. 6 ff.

16 Vgl. Berghoff, ZUG 2004, S. 139; Hommelhoff, Geschichtliche Rechtswissenschaft,
S. 230; Lehmann, Industrierecht, S. 24; Pahlow, ZNR 2014, S. 91.

17 Zu dieser Diff. vgl. Nörr, Unternehmen 1880–1930, S. 17 f.; Wischermann, GuG 1993
(4), S. 453 ff.

18 Vgl. m. w. N. Pahlow, ZNR 2014, S. 84.
19 S. Berghoff, ZUG 2004, S. 136 f.; Hesse, Wirtschaftsgeschichte, S. 89.
20 Dilcher/Lauda, Unternehmen 1860–1920, S. 536.
21 Vgl. Hesse, Wirtschaftsgeschichte, S. 85; Pahlow, ZNR 2014, S. 85. auch in politischer

Hinsicht nahm die Bedeutung der Unternehmen zu, s. Berghoff, ZUG 2004, S. 138; zur
Fabrik als Symbol der Industrialisierung s. m. w. N. Maetschke, Rechtliche Rahmenbe-
dingungen der Industrialisierung, S. 57.

22 Lehmann, Industrierecht, S. 3; vgl. zu den Herausforderungen des Rechtssystems z. B.
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ten.23 Existierende Rechtsgrundsätze bedurften teilweise einer neuen juristi-
schen Auslegung oder einer Anpassung an neue wirtschaftliche Bedingun-
gen.

Bei der Analyse wird jeweils das folgende Vorgehen gewählt: Auf die em-
pirische Beschreibung wirtschaftlicher und rechtlicher Beziehungen und
Strukturen des Unternehmens Wolff’s Telegraphisches Bureau sowie damit
zusammenhängender Phänomene des Nachrichtenmarktes folgt jeweils eine
Einordnung und Interpretation aus heutiger Perspektive. So lassen sich Be-
sonderheiten und Strukturprinzipien bei der Genese des Nachrichtenmarktes
sinnvoll und zweckmäßig herausarbeiten.

III. Quellenlage, Forschungsstand und -desiderat

Die Unternehmensgeschichte von Wolff’s Telegraphischem Bureau ist im We-
sentlichen gut erforscht. Hervorzuheben ist die im Jahr 1991 veröffentlichte
publizistische Dissertation von Dieter Basse, die auf einer umfangreichen
und sorgfältigen Auswertung von zahlreichen Archivalien basiert und die im
Anhang mehrere transkribierte Originalquellen aufführt, die wertvoll für die
weitere wissenschaftliche Auseinandersetzung sind.24 Darüber hinaus war
Wolff’s Telegraphisches Bureau insbesondere Gegenstand von wissenschaft-
lichen Untersuchungen auf dem Gebiet der Geschichte, Publizistik sowie den
Kommunikations- und Medienwissenschaften.25 Dabei wird in der Regel die
Rolle des Unternehmens als Nachrichtenagentur sowie seine Stellung und
Funktion in der Presse- und Medienlandschaft untersucht.26 Einen Schwer-
punkt bildet die Eingliederung von Wolff’s Telegraphischem Bureau in die
Presse- und Außenpolitik von Otto von Bismarck (1815–1898).27 Außerdem
werden bilaterale und multilaterale Abkommen zwischen Wolff’s Telegra-
phischem Bureau und anderen Nachrichtenagenturen thematisiert.28

die Selbstregulierung in Form von Fabrikordnungen der Arbeitgeber, vgl. Brand, Arbeits-
recht im 19. Jahrhundert, S. 231 ff.

23 Vgl. Schmoeckel, ZRG KA 132 (2015), S. 292; zur damit verbundenen Kartellrechts-
problematik s. auch Grossfeld, Kartellrechtsdiskussion, S. 255; Hesse, Wirtschaftsge-
schichte, S. 91.

24 S. Basse, WTB, S. 1 ff.
25 S. Dussel, Tagespresse im 19. und 20. Jh., S. 56, 68, 71; Naujoks, GWÜ 14 (1963),

S. 605 ff.; Stern, Bismarck und Bleichröder, S. 374 ff.; Wilke, Publizistik 2004, S. 125 ff.
26 S. Fischer-Frauendienst, Bismarcks Pressepolitik, S. 16 ff.; Naujoks, Bismarcks Pres-

sepolitik, S. 209 ff.; Sösemann, Presse- und Informationspolitik der Bismarck-Ära, S. 287;
Wunderlich, Telegraphenbüros und Nachrichtenagenturen, S. 23 ff.

27 Vgl. Geppert, Öffentlichkeit und Diplomatie, S. 70 ff.
28 S. Basse, WTB, S. 48 ff.; Read, History of Reuters, S. 57.
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Eine rechtshistorische Auseinandersetzung mit Wolff’s Telegraphischem
Bureau existiert bislang nicht.29 Zwar wird in vielen Beiträgen auf Verträge
und rechtliche Rahmenbedingungen rekurriert, jedoch ohne eine originäre
juristische Bewertung und Einordnung. So kann im Fall von Wolff’s Tele-
graphischem Bureau die Rechtsgeschichte durch eine juristisch fundierte Per-
spektive auf die Genese und Auslegung von Verträgen und einer Beurteilung
der vielfältigen rechtlichen Rahmenbedingungen als Bindeglied zwischen
Geschichtswissenschaft und Rechtswissenschaft fungieren und für beide Dis-
ziplinen neue Aspekte erforschen.

Dafür werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit veröffentlichte und
nicht-veröffentlichte Quellen analysiert. Die meisten Wolff’s Telegraphisches
Bureau betreffenden, in Berlin archivierten Unterlagen wurden im Zweiten
Weltkrieg zerstört. Allerdings finden sich einzelne Abschriften und Dupli-
kate von Verträgen und anderen Quellen, die für die Analyse in dieser Arbeit
herangezogen wurden. So konnte im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kul-
turbesitz in Berlin (Dahlem) in den Akten des Ministeriums des Auswärtigen
insbesondere eine Abschrift des Vertrages zwischen dem preußischen Staats-
ministerium und Wolff’s Telegraphischem Bureau aus dem Jahr 1869 aufge-
funden werden. Im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin (Mitte)
ist eine Abschrift des Kooperationsvertrages zwischen Wolff’s Telegraphi-
schem Bureau, der Agence Havas und Reuter’s Telegram Company aus dem
Jahr 1870 vorhanden. Eine Verlängerung dieses Vertrages mit einigen Ergän-
zungen aus dem Jahr 1909 wurde im Thomson Reuters Archive (London,
England) aufgefunden, ebenso wie zwei weitere (französischsprachige) Ver-
träge zwischen dem österreichischem k.k. Telegraphen-Korrespondenz-Bu-
reau auf der einen Seite und der Continental Telegraphen-Compagnie, der
Agence Havas und Reuter’s Telegram Company auf der anderen Seite aus den
Jahren 1900 und 1910, die in dieser Arbeit detailliert ausgewertet wurden.

IV. Begrenzungen und Terminologie

1. Regionale Begrenzung und Periodisierung der Untersuchung

In regionaler Hinsicht ergibt sich die Begrenzung der Untersuchung im We-
sentlichen aus der Unternehmensgeschichte von Wolff’s Telegraphischem Bu-
reau selbst. Als Gründungsort und Firmensitz von Wolff’s Telegraphischem
Bureau kommt zunächst Berlin eine exzeptionelle Rolle zu. Dort wurden
auch aufgrund des Status als Hauptstadt von Preußen und ab dem Jahr 1871

29 Mit Ausnahme eines kurzen Beitrags des Verf., s. Schadrowski, Information als Wirt-
schaftsgut, S. 247 ff.


